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Kapitel 06 102

Kapitel Ist-Betrag Reste 2015 Rechng.-Ist (3+4)
Titel Zweckbestimmung Haushaltsbetrag Reste 2014 Gesamtsoll (3+4)

Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

06 102 Fachbereiche Medizin und
Universitätsklinika Allgemein

A u s g a b e n

Mit Einwilligung des Finanzministeriums können im Haushaltsvollzug in
dem Umfang, in dem Personal für den Bau- und Liegenschaftsbereich
übergeht oder eingestellt wird, Mittel aus den Titeln 891 20 in die Titel 682
10 der Kapitel 06 107 und 06 108 umgesetzt werden.

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

671 10 132 Erstattung von Nachversicherungsbeiträgen an die Uni-
versitätsklinika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
120 000,00 — 120 000,00

-120 000,00 — -120 000,00
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 120 000,00

682 10 132 Zuschüsse an die Fachbereiche Medizin im Rahmen der
leistungsorientierten Vergabe von Haushaltsmitteln. . . .

1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe von Einsparungen bei den Kapiteln 06
103 bis 06 108, jeweils bei Titel 682 10 und bei Kapitel 06 152 Titel 671
10 und Titel 685 10 gemäß den Kriterien des Ministeriums für Innova-
tion, Wissenschaft und Forschung geleistet werden.

2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haus-
haltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2
LHO).

6 475 900,00 — 6 475 900,00
— — —

6 475 900,00 — 6 475 900,00
Vermerke: aus Kapitel 06 106 Titel 682 10 1 528 800,00

aus Kapitel 06 107 Titel 682 10 4 546 100,00
aus Kapitel 06 108 Titel 682 10 401 000,00

6 475 900,00

682 11 132 Zuschüsse an die Fachbereiche Medizin zu den Personal-
ausgaben der Besoldungsordnung W. . . . . . . . . . . . .

1. Siehe Vermerk Nr. 1 bei Kapitel 06 100 Titel 685 51.
2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haus-

haltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2
LHO).

3. Die Erläuterungen sind verbindlich (§ 17 Abs. 1 Satz 2 LHO).
4. Die Mittel werden den Universitäten analog zu § 31 b Abs. 1 Satz 1

Hochschulgesetz bereitgestellt.

— — —
— — —

— — —

Ausgaben für Investitionen
1. Zurückgezahlte Beträge bei den Titeln der Gruppe 891 können gem.

§ 15 Abs. 1 LHO von den jeweiligen Ausgaben abgesetzt werden.
2. Mit Einwilligung des Finanzministeriums können im Haushaltsvollzug

Mittel zwischen den Titeln 891 20 und 891 30 der Kapitel 06 103 bis 06
108 umgesetzt werden. Die Umsetzungen können sowohl innerhalb
eines Kapitels als auch zwischen den Kapiteln 06 103 bis 06 108 erfol-
gen.

891 11 132 Zuschüsse an Universitätsklinika zum Erwerb von Groß-
geräten zur Ergänzung und Erneuerung, soweit nicht an-
derweitig veranschlagt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei
Kapitel 06 100 Titel 894 30.

2. Die Verpflichtungsermächtigung ist gegenseitig deckungsfähig mit der
Verpflichtungsermächtigung bei Kapitel 06 100 Titel 894 30.

3. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haus-
haltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2
LHO).

10 942 686,28 — 10 942 686,28
13 500 000,00 — 13 500 000,00

-2 557 313,72 — -2 557 313,72
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 2 557 313,72
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Kapitel 06 102

Kapitel Ist-Betrag Reste 2015 Rechng.-Ist (3+4)
Titel Zweckbestimmung Haushaltsbetrag Reste 2014 Gesamtsoll (3+4)

Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

Titelgruppen

Titelgruppe 60
Schwerpunktprofessuren für die Forschung in der Hoch-
schulmedizin sowie Stärkung der Allgemeinmedizin

1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind
gegenseitig deckungsfähig.

2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.
3. Mit Einwilligung des Finanzministeriums können im Haushaltsvollzug

Mittel in die Titel 682 10 der Kapitel 06 103 bis 06 108 umgesetzt wer-
den.

415 655,60 — 415 655,60
1 141 200,00 — 1 141 200,00

-725 544,40 — -725 544,40

682 60 132 Personal- und Sachausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 655,60 — 415 655,60
1 031 200,00 — 1 031 200,00

-615 544,40 — -615 544,40
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 615 544,40

893 60 132 Investitionen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —
110 000,00 — 110 000,00

-110 000,00 — -110 000,00
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 110 000,00

Titelgruppe 62
Praktische Medizinausbildung in der Modellregion Ost-
westfalen-Lippe

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 671 62 darf auch zugunsten

des Titels 894 62 in Anspruch genommen werden.
3. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haus-

haltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2
LHO).

130 363,00 — 130 363,00
900 000,00 — 900 000,00

-769 637,00 — -769 637,00

671 62 132 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun-
gen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130 363,00 — 130 363,00
900 000,00 — 900 000,00

-769 637,00 — -769 637,00
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 769 637,00

894 62 132 Zuschüsse für sonstige Investitionen. . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

Gesamtausgaben Kapitel 06 102. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 964 604,88 — 17 964 604,88
15 661 200,00 — 15 661 200,00

2 303 404,88 — 2 303 404,88

Mehrausgaben 2 303 404,88
Minderausgaben —
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe —
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